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Begründung zur 51. Änderung des Flächennutzungsplanes 

 

 

Ortsteil: Nordborchen 

Plangebiet: Teilbereich A: Östlich der Paderborner Straße, nördlich der Hauptstraße 

 Teilbereich B: Südlich der Schwarzenberger Straße, östlich des Grünen We-

ges 

 

 

Verfahrensstand:  Vorentwurf 

 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB sowie der Be-

hörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 

 

1 Anlass und Ziele der Planung 

Mit der 51. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Borchen soll einerseits die ge-

plante Flächenentwicklung parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 61 „Mühlenbreite“ 

auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ermöglicht und andererseits ein Flächentausch mit 

einer Fläche südlich der Schwarzenberger Straße im Nordosten von Nordborchen vorgenommen 

werden. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 61 „Mühlenbreite“ soll am südwestlichen 

Eingangsbereich von Nordborchen östlich der Paderborner Straße ein neuer Filialstandort der 

Volksbank angesiedelt sowie südlich anschließend hierzu ergänzend weitere gewerbliche Ange-

bote und ein attraktives Wohnungsangebot geschaffen werden. Mit der Planung soll eine wohnort-

nahe Versorgung in Nordborchen gesichert werden sowie die städtebauliche Gestaltung des süd-

westlichen Ortseingangsbereiches erfolgen. 

Mit der gleichzeitigen Rücknahme von derzeit ausgewiesenen Wohnbauflächen südlich des Bau-

gebietes an der Schwarzenberger Straße kann der Siedlungsflächenstatistik in Verbindung mit den 

für Borchen prognostizierten Wohnflächenbedarfen Rechnung getragen werden. Aufgrund ihrer 

Lage unmittelbar nördlich angrenzend zur Sportanlage Hessenberg und den hiermit verbundenen 

Lärmbelastungen steht dieser Teilbereich B perspektivisch ohnehin nicht für eine Wohnbebauung 

zur Verfügung und kann daher im Flächennutzungsplan aus der Darstellung für Wohnbauflächen 

entlassen werden. 

 

Mit der 51. Änderung des Flächennutzungsplanes soll somit die Darstellung „Flächen für die Land-

wirtschaft“ im Teilbereich A zurückgenommen und durch die Darstellung von „gemischten Bauflä-

chen“ sowie „Wohnbauflächen“ ersetzt werden. Zudem erfolgt im Teilbereich B gleichzeitig die 

Rücknahme von Wohnbaufläche zugunsten der Ausweisung landwirtschaftlicher Flächen. 

2 Verfahren 

Die 51. Änderung des Flächennutzungsplanes soll gleichzeitig zur Aufstellung des Bebauungspla-

nes Nr. 61 „Mühlenbreite“ durchgeführt werden. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes um-

fasst dabei ausschließlich den Teilbereich A der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung. 

 

Aufgrund der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplanes wird für diese gemäß § 2 (4) 

BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt in der die voraussichtlichen erheblichen 
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Umweltauswirkungen ermittelt sowie im Umweltbericht - separater Teil B der Begründung - be-

schrieben und bewertet werden. 

3 Räumlicher Geltungsbereich und Bestandteile des Bebauungsplanes 

Teilbereich A: Östlich der Paderborner Straße, nördlich der Hauptstraße 

Der rd. 1,0 ha große Änderungsbereich liegt innerhalb der Gemarkung Nordborchen in der Flur 3 

und umfasst vollständig die Flurstücke 713, 714, 715, 716, 717, 718 und 719 sowie teilweise das 

Flurstück 195. 

Das Plangebiet befindet sich am südwestlichen Siedlungsrand des Ortsteils Nordborchens und er-

streckt sich östlich der Paderborner Straße. 

 

Teilbereich B: Südlich der Schwarzenberger Straße, östlich des Grünen Weges 

Der rd. 0,5 ha große Änderungsbereich liegt innerhalb der Gemarkung Nordborchen in der Flur 3 

und umfasst vollständig das Flurstück 135. Das Plangebiet befindet sich am östlichen Siedlungs-

rand Nordborchens und grenzt südlich an das Wohngebiet Schwarzenberger Straße. 

 

Die verbindlichen Änderungsbereiche sind im Plan selbst durch Planzeichen festgesetzt. 

 

Die Begründung ist gem. § 5 (5) BauGB beigefügt.  

4 Situationsbeschreibung  

Teilbereich A: Östlich der Paderborner Straße, nördlich der Hauptstraße 

Der Teilbereich A befindet sich mit der Lage an der Paderborner Straße im südwestlichen Eingangs-

bereich des Ortsteils Nordborchen. Das Plangebiet selbst ist heute überwiegend durch einen dich-

ten Gehölzbestand geprägt und ist von einer deutlichen Hangneigung nach Westen gekennzeich-

net. Im Westen grenzt an das Plangebiet die Paderborner Straße (L 755), die eine verkehrsreiche 

Verbindungsachse zwischen den Borchener Ortsteilen Nordborchen und Kirchborchen darstellt, 

und im Norden an die A 33, Anschlussstelle Mönkeloh sowie im Süden an die A 33, Anschlussstelle 

Borchen anbindet.  

Das Plangebiet selbst sowie die östlich anschließenden Flächen sind Teil einer ehemaligen Erdde-

ponie, die als solche nicht mehr genutzt wird und heute eine Brachfläche mit Pioniervegetation 

darstellt. Die Deponie ist abgeschlossen und endhergerichtet. Die Deponie gilt ab dem 06.04.2006 

als stillgelegt und befindet sich aktuell in der abfallrechtlichen Nachsorgephase.  

 

Teilbereich B: Südlich der Schwarzenberger Straße, östlich des Grünen Weges 

Der Teilbereich B befindet sich am östlichen Siedlungsrand Nordborchens und wird heute land-

wirtschaftlich genutzt. Nördlich und westlich schließen überwiegend wohngenutzte Siedlungsbe-

reiche an (im Norden zudem eine Kita). Südlich grenzt die Sportanlage Hessenberg an den Ände-

rungsbereich sowie östlich weitere landwirtschaftliche Flächen. 

5 Planungsrechtliche Vorgaben 

5.1 Ziele der Raumordnung 

Bauleitpläne sind gem. § 1 (4) BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
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Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Detmold, Teilabschnitt Paderborn-Höxter werden beide 

Teilbereiche als „Allgemeiner Siedlungsbereich“ (ASB) dargestellt (siehe Abbildung 1).  

Zurzeit wird der Regionalplan für die Planungsregion Ostwestfalen-Lippe neu aufgestellt (Regional-

plan OWL). Er liegt derzeit als Entwurf (Stand Erarbeitungsbeschluss 05.10.2020) vor, und gilt als 

sonstiges Erfordernis der Raumordnung nach § 3 (1) Nr. 4 ROG. Die in Aufstellung befindlichen 

Ziele der Raumordnung sind damit gemäß § 4 (1) Satz 1 ROG in Abwägungs- oder Ermessensent-

scheidungen zu berücksichtigen, aber noch nicht nach § 1 (4) BauGB bindend. In dem Entwurf wer-

den ebenfalls beide Änderungsbereiche als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) dargestellt. 

 

 

Abbildung 1: Regionalplan für den Regierungsbezirk Detmold Teilabschnitt Paderborn-Höxter, Auszug 

(ohne Maßstab) 

5.2 Landschaftsplan 

Die Änderungsbereiche befinden sich nicht innerhalb des Geltungsbereiches eines Landschafts-

planes oder eines Landschaftsschutzgebietes. 

6 Darstellung der Nutzung 

Mit der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplanes soll ein Flächentausch zwischen der 

landwirtschaftlichen Fläche südlich des Baugebietes Schwarzenberger Straße am östlichen Sied-

lungsrand von Nordborchen und der Fläche östlich der Paderborner Straße im südwestlichen Sied-

lungsbereich von Nordborchen erfolgen.  

 

Im Teilbereich A stellt der derzeitig rechtswirksame Flächennutzungsplan landwirtschaftliche Flä-

chen (rd. 1,0 ha) dar. Diese Darstellung soll für einen rd. 0,4 ha großen Bereich im Norden durch 

gemischte Bauflächen und für einen rd. 0,6 ha großen Bereich im Süden durch Wohnbauflächen 

ersetzt werden.  

  

Teilbereich A 

Teilbereich B 
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Die beabsichtigte Änderung der Darstellung im Teilbereich A hat folgende Größenordnung: 

Art der Bodennutzung gem. Flächennutzungsplan Bisher rd. Künftig rd. 

 

Fläche für die Landwirtschaft gem. § 5 (2) Nr. 9a BauGB 

 

Wohnbaufläche gem. § 5 (2) Nr. 1 BauGB 

 

Gemischte Bauflächen gem. § 5 (2) Nr. 1 BauGB 

 

 

1,0 ha 

 

---- 

 

---- 

 

--- 

 

0,4 ha 

 

0,6 ha 

 

Gesamt 1,0 ha 1,0 ha 

 

Der Teilbereich B ist im aktuellen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche ausgewiesen. Die Flä-

che soll zukünftig als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt werden.  

 

Die beabsichtigte Änderung der Darstellung im Teilbereich B hat folgende Größenordnung: 

Art der Bodennutzung gem. Flächennutzungsplan Bisher rd. Künftig rd. 

 

Fläche für die Landwirtschaft gem. § 5 (2) Nr. 9a BauGB 

 

Wohnbaufläche gem. § 5 (2) Nr. 1 BauGB 

 

 

---- 

 

0,5 ha 

 

 

0,5 ha 

 

---- 

 

Gesamt 0,5 ha 0,5 ha 

7 Belange der Umwelt 

7.1 Umweltprüfung/Umweltbericht 

Für die Änderung des Flächennutzungsplanes parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 61 

„Mühlenbreite“ ist gemäß § 2 (4) BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen. Die Darstellung der 

nach § 2 (4) BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes / der voraussichtlich 

erheblichen Umweltauswirkungen (Umweltprüfung) ist im weiteren Verfahren im Umweltbericht – 

separater Teil B der Begründung darzulegen. 

 

Dieser wird im Wesentlichen eine Beschreibung und Bewertung der durch die Planung zu erwar-

tenden Umweltauswirkungen enthalten mit Angaben zu: 

- Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands, ein-

schließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 

werden; 

- Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung und 

bei Nichtdurchführung der Planung 

- geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 

Auswirkungen und 
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- in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der 

räumliche Geltungsbereich des Bauleitplanes zu berücksichtigen sind. 

 

Mit den vorliegenden Unterlagen soll die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB durchgeführt werden. In diesem Rahmen werden 

die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange aufgefordert Äußerungen zum erforder-

lichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gem. § 2 (4) BauGB zu tätigen. 

7.2 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Mit der Planung werden Eingriffe in den Natur- und Landschaftshaushalt vorbereitet. Diese Ein-

griffe sind zu bilanzieren und der Ausgleich bzw. die Kompensation im Sinne eines Programmes 

zur Bewältigung der Eingriffsfolgen in das Verfahren und die Abwägung einzustellen. 

Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ist im weiteren Verfahren auf Ebene des Bebauungspla-

nes darzulegen. 

7.3 Artenschutz 

Nach europäischem Recht müssen bei Eingriffsplanungen alle streng und auf europäischer Ebene 

besonders geschützten Arten berücksichtigt werden. Im Rahmen der Bauleitplanung müssen auch 

die artenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Verbote nach § 44 (1) Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG), welche bei der vorliegenden Bauleitplanung entstehen, als spezielle Ar-

tenschutzprüfung (ASP) geprüft werden. Ggf. erforderliche Maßnahmen zum Schutz entsprechen-

der Arten werden allerdings auf Ebene des Flächennutzungsplanes als nicht zielführend einge-

schätzt. Entsprechende Festsetzungen werden im weiteren Verfahren auf Ebene des parallel auf-

zustellenden Bebauungsplanes Nr. 61 „Mühlenbreite“ getroffen. 

8 Auswirkungen der Planung 

8.1 Immissionsschutz 

Mit der Lage des Teilbereiches A unmittelbar östlich der Paderborner Straße sind entsprechende 

Verkehrslärmimmissionen verbunden, die auf das Plangebiet einwirken. Auf Ebene des parallel 

aufzustellenden Bebauungsplanes Nr. 61 „Mühlenbreite“ werden entsprechende Maßnahmen ge-

troffen, durch die ein ausreichender Lärmschutz für die geplanten Nutzungen sichergestellt wer-

den kann. Eine weitergehende Diskussion im Rahmen der vorliegenden Flächennutzungsplanän-

derung kann daher entfallen. 

8.2 Erschließung / Ver- und Entsorgung 

Die verkehrliche Erschließung des Teilbereiches A erfolgt über die Paderborner Straße, worüber 

auch die Ver- und Entsorgung des Plangebietes mit Trink- und Löschwasser, Strom und Gas sowie 

den fernmeldetechnischen Einrichtungen erfolgen kann. 

8.3 Starkregen 

Das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie hat für das Land Nordrhein-Westfalen zur Bewer-

tung der Beeinflussung von Starkregenereignissen die „Starkregenhinweiskarte für NRW“ zur Ver-

fügung gestellt (für Teilbereich A siehe Abbildung 2). Gegenstand der Starkregenhinweiskarte ist 

auf Grundlage eines digitalen Geländemodelles eine Darstellung, wie sich Starkregenereignisse 



Gemeinde Borchen – Begründung zur 51. Änderung des Flächennutzungsplanes 

6 

außerhalb von Fließgewässern auswirken können. Diese Darstellung wird dabei für zwei Starkre-

genszenarien vorgenommen: ‚Seltener Starkregen‘ (100-jährliche Wiederkehr gemäß regionaler 

meteorologischer Statistiken) und ‚Extremer Starkregen‘ (90 mm pro Stunde und m²), wobei der 

gegenständlichen Abwägung der extreme Starkregen zugrunde gelegt wird.  

 

 

Abbildung 2: Hochwasser-Gefahrenkare NRW: niedrige Wahrscheinlichkeit HQextrem (ohne Maßstab), 

Quelle: www.govdata.de/dl-de/zero-2-0: 

Der Starkregenhinweiskarte NRW ist zu entnehmen, dass im Nahbereich zur Paderborner Straße 

Überschwemmungsereignisse prognostiziert werden, für die bei extremen Starkregenereignissen 

Wasserstände zwischen ca. 0,5 bis 1,0 m auftreten. Eine besondere Hinweis- oder Kennzeichnungs-

pflicht resultiert hieraus nicht. In dem von den Überschwemmungen betroffenen Bereich ist mit 

vorliegender Planung die private Erschließungsstraße vorgesehen. Es ist davon auszugehen, dass 

die geplante private Straßenverkehrsfläche als Notfallwasserweg fungieren wird und dies im Rah-

men der Erschließungsplanungen berücksichtigt wird. 

8.4 Belange des Bodenschutzes / Altlasten 

Bei Teilbereich A handelt es sich um eine ehemalige Bodendeponie, die als solche nicht mehr ge-

nutzt wird und heute eine Brachfläche mit Pioniervegetation darstellt. Die Deponie ist abgeschlos-

sen und endhergerichtet. Sie gilt ab dem 06.04.2006 als stillgelegt und befindet sich aktuell in der 

abfallrechtlichen Nachsorgephase.  

 

Die Überplanung der Deponie löst ein deponierechtliches Änderungsverfahren aus. Für das Ände-

rungsverfahren ist ein prüffähiger Antrag von einem Fachplaner erforderlich, der beim Kreis Pa-

derborn einzureichen ist. Abhängig von den Ergebnissen der Gefährdungsabschätzung ist alterna-

tiv eine Entlassung aus der abfallrechtlichen Nachsorge denkbar, nach der ein deponierechtliches 

Änderungsverfahren nicht mehr erforderlich wäre. Die Entlassung aus der Nachsorge wäre beim 

Kreis Paderborn zu beantragen. 
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Bei den im Bereich des Plangebietes durchgeführten Bodenuntersuchungen im Jahr 2022 wurde 

angefüllter natürlicher Bodenaushub, ohne Fremdmaterialien wie Müll, Ziegel- oder Betonreste 

vorgefunden. Bei chemischen Untersuchungen des Chemischen Untersuchungsamtes des Kreises 

Paderborn wurden keine Überschreitungen der Zuordnungswerte festgestellt. Im Rahmen von Bo-

denluftuntersuchungen konnte in keiner der analysierten Bodenluftproben schädliche Gase nach-

gewiesen werden. Alle untersuchten Parameter lagen unterhalb der Nachweisgrenze. Somit sind 

für das geplante Vorhaben keine Sicherungsmaßnahmen erforderlich. 

 

Im weiteren Verfahren ist zur Beurteilung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse eine Gefähr-

dungsabschätzung durchzuführen, in deren Rahmen auf Grundlage des Bebauungsplanes Boden-

untersuchungen für den Pfad Boden-Mensch und Deponiegasmessungen durch einen Fachgut-

achter durchzuführen sind. 

 

Für die Deponiefläche bestehen Rekultivierungsauflagen, aufgrund dieser Hecken und Sukzessi-

onsflächen angelegt worden sind. Diese können durch die Festsetzung von Flächen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft im Nahbereich zur Paderborner 

Straße sowie zur Hauptstraße erhalten werden. Der durch den Verlust auf den übrigen Flächen 

entstehende Kompensationsbedarf ist im weiteren Verfahren zu ermitteln und entsprechend fest-

zusetzen. 

8.5 Kampfmittel 

Hinsichtlich einer möglichen Kampfmittelbelastung wurde seitens des Kampfmittelbeseitigungs-

dienstes Westfalen-Lippe eine Luftbildauswertung durchgeführt, die für einen Teilbereich des Än-

derungsbereiches A ein Absuchen der zu bebauenden Flächen und Baugruben erforderlich macht. 

 

Im parallel aufzustellenden Bebauungsplan ist ein entsprechender Hinweis mit Darstellung des 

betroffenen Bereiches enthalten, dass Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen empfohlen sind. Im 

Bereich der Bombardierung wird eine Flächenüberprüfung der zu bebauenden Flächen und Bau-

gruben und die Anwendung der Anlage 1 TVV (Technischen Verwaltungsvorschrift für die Kampf-

mittelbeseitigung im Land Nordrhein-Westfalen) empfohlen.  
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